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Urheberrecht: Vervielfältigung und Verwertung von 
Liedtexten für den Gemeindegesang 
 
 
 

Neuer Rahmenvertrag der VG Musikedition mit der EKD 
 
 
 

Die VG Musikedition und die Evangelische in Deutschland haben im vergangenen Jahr ihre 

Zusammenarbeit intensiviert.  

Die VG Musikedition nimmt unter anderem zahlreiche grafische Vervielfältigungsrechte, 

Abdruckrechte sowie die Rechte an wissenschaftlichen Ausgaben und Erstausgaben für 

Musikverlage, Komponisten, Textdichter und musikwissenschaftliche Herausgeber wahr. 

Durch einen neuen Lizenzvertrag dürfen die evangelischen Kirchengemeinden nun Fotokopien 

von Liedtexten und Noten (für den Gemeindegesang) in sämtlichen nicht-kommerziellen 

Veranstaltungen der Gemeinde nutzen. 

Darüber hinaus können Gemeinden der EKD Lieder und Liedtexte jetzt auch speichern, um sie 

dann mittels Beamer o.ä. sichtbar zu machen, was bisher rechtswidrig war. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Liedtext-Datenbank der VG Musikedition zu nutzen. 

In der Datenbank sind knapp 3.000 Liedtexte von bekannten und gängigen Kirchenliedern 

enthalten, die heruntergeladen und dann im Gottesdienst oder anderen kirchlichen 

Veranstaltungen verwendet werden können. 

Auch bei dieser Verwertungsmöglichkeit von Liedtexten und Noten bleibt allerdings 

die Pflicht, die Urheber der Lieder (Textdichter, Komponist, Bearbeiter etc.) bei einer 

Veröffentlichung, Projektion usw. anzugeben, bestehen! 

Die Kosten für die Nutzung der Liedtext-Datenbank, die laufend erweitert wird, belaufen sich 

auf EUR 9,20 (zzgl. MwSt.) pro Jahr. 
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